
Lage ohne VCS-Initiative, Zahlen 20081: 
Text des geltenden Verfassungsartikels: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 100% 100% 
 
    
 
 
  76%  24% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Zahlen aus der Rechnung 2008 des Bundes 

Art. 86 Verbrauchssteuer auf Treibstoffen und übrige Verkehrsabgaben 
 
1 Der Bund kann auf Treibstoffen eine Verbrauchssteuer erheben. 
 

2 Er erhebt eine Abgabe für die Benützung der Nationalstrassen durch Motorfahrzeuge und Anhänger, die nicht 
der Schwerverkehrsabgabe unterstehen. 
 

3 Er verwendet die Hälfte des Reinertrags der Verbrauchssteuer auf Treibstoffen sowie den Reinertrag der 
Nationalstrassenabgabe für folgende Aufgaben und Aufwendungen im Zusammenhang mit dem 
Strassenverkehr: 

a. die Errichtung, den Unterhalt und den Betrieb von Nationalstrassen; 
b. Massnahmen zur Förderung des kombinierten Verkehrs und des Transports begleiteter 

Motorfahrzeuge; 
bbis. Massnahmen zur Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur in Städten und 

Agglomerationen; 
c. Beiträge an die Kosten für Hauptstrassen; 
d. Beiträge an Schutzbauten gegen Naturgewalten und an Massnahmen des Umwelt- und 

Landschaftsschutzes, die der Strassenverkehr nötig macht; 
e. allgemeine Beiträge an die kantonalen Kosten für Strassen, die dem Motorfahrzeugverkehr 

geöffnet sind; 
f. Beiträge an Kantone ohne Nationalstrassen. 

 

4 Reichen diese Mittel nicht aus, so erhebt der Bund einen Zuschlag zur Verbrauchssteuer. 

 Zweckgebundene Strassengelder 
 3'947 Mio. Franken 

Total Strassen und 
Umweltschutz 
 
3'022 Mio. Franken 

Mineralölsteuer (50%) und Mineralölsteuerzuschlag 
3'644 Mio. Franken 

Autobahnvignette 
303 Mio. Franken 

Kombinierter Verkehr 
(Neat, Huckepack, 
Autoverlad): 
590 Mio. Franken 
 
Schieneninfrastrukturen 
in Agglomerationen: 
335 Mio. Franken 
 
(gemäss Art. 86 BV) 

Total 925 Mio. Franken 



Lage mit VCS-Initiative, Zahlen 20082: 
Text der Volksinitiative „Für den öffentlichen Verkehr“: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 100%  50%  50% 
 
    
 
 
  56%  44% 
 
     
     
 
 

                                                
2 Ausgangszahlen aus der Rechnung 2008 des Bundes 

Art. 81a (neu) Öffentlicher Verkehr 
Bund und Kantone fördern in allen Landesgegenden den öffentlichen Verkehr auf Schiene, Strasse und Wasser sowie 
die Verlagerung des Güterverkehrs von der Strasse auf die Schiene. 
 
Art. 86 Abs. 3, 3ter (neu), 4 und 5 (neu) 
3 Er verwendet für den Verkehr die Hälfte des Reinertrags der Verbrauchssteuer auf Treibstoffen des Landverkehrs. 
Dieser zweckgebundene Anteil verteilt sich wie folgt: 

a. die eine Hälfte für die Aufgaben nach Artikel 81a; die Förderung erfolgt hauptsächlich über die 
Finanzierung der Infrastruktur; 

b. die andere Hälfte für die folgenden Aufgaben und Aufwendungen im Zusammenhang mit dem 
Strassenverkehr: 

1. die Errichtung, den Unterhalt und den Betrieb von Nationalstrassen, 
2. Massnahmen zur Förderung des kombinierten Verkehrs und des Transports begleiteter 

Motorfahrzeuge, 
3. Massnahmen zur Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur in Städten und Agglomerationen, 
4. Beiträge an die Kosten für Hauptstrassen, 
5. Beiträge an Schutzbauten gegen Naturgewalten und an Massnahmen des Umwelt- und 

Landschaftsschutzes, die der Strassenverkehr nötig macht, 
6. allgemeine Beiträge an die kantonalen Kosten für Strassen, die dem Motorfahrzeugverkehr geöffnet sind, 
7. Beiträge an Kantone ohne Nationalstrassen. 

 
3ter Der Reinertrag der Abgabe für die Benützung der Nationalstrassen wird für die Aufgaben und Aufwendungen im 
Zusammenhang mit dem Strassenverkehr nach Absatz 3 Buchstabe b verwendet. 
 
4 Reichen diese Mittel nicht aus, so erhebt der Bund einen nach Treibstoffart differenzierten Zuschlag zur 
Verbrauchssteuer. 
 
5 Der Reinertrag des Zuschlags zur Verbrauchsteuer auf Treibstoffen des Landverkehrs wird je zur Hälfte für die 
Aufgaben und Aufwendungen nach Absatz 3 Buchstaben a und b verwendet. 

Autobahnvignette 
303 Mio. Franken 

Zweckgebundene Strassengelder 
2'125 Mio. Franken 

Total Strassen und 
Umwelt  
 
 
1'200 Mio. Franken 
(30% der Strassengelder) 

Kombinierter Verkehr 
(Neat, Huckepack, 
Autoverlad): 
590 Mio. Franken 
 
Schieneninfrastrukturen 
in Agglomerationen: 
335 Mio. Franken 
 
(gemäss Art. 86 BV) 

Total 925 Mio. Franken 

Mineralölsteuer (50%) und Mineralölsteuerzuschlag 
3'644 Mio. Franken 

Öffentlicher Verkehr 
1'822 Mio. Franken 

Total 
Öffentlicher Verkehr 
 
2'747 Mio. Franken 
(70% der Strassengelder) 


